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Ehepaarrente bei
Beitragslücken
beider Gatten

Die AzzsgZezc/zskasse /ißt mir
mztgetez/t, dass sie/; trotz A«-
redzmzzzg von Erzz'e/zzzngsgzzf-

sc/zrz'f/ezz kez'zze Änderung der

Rente ergibt, da meine Rrazz

gleich vieie Beifrags/afzre wie zch

selber aa/weist. stimmt die Ar-

£Mmeatation derAzzsglez'clzslcas-

se? Wo bleibt da die Gleiclzbe-

recbti^an^? Weshalb werden

nicht wenigstens die eigenen

A//V-5eifräge der _Frau ange-
reebnet?

Ich möchte vorerst festhal-
ten, dass Sie Ihre Rente nach
der 10. AHV-Revision rieh-
tigerweise von Ihrer Aus-

gleichskasse haben überprü-
fen lassen, handelt es sich
doch um eine Ehepaarrente,
die wegen Beitragslücken des

Ehemannes gekürzt wurde.
Damit können Sie Ihre An-
sprüche rechtzeitig klären.

Tatsächlich bringt die 10.

AHV-Revision nicht nur Ver-

besserungen, sondern könnte
auch zu Verschlechterungen
führen. Im Gesetz ist jedoch
ein «Besitzstand» verankert,
der gewährleistet, dass bei In-
krafttreten der Revision be-

reits laufende Renten bei un-
veränderten persönlichen
Verhältnissen nicht ver-
schlechtert werden.

Grundsätzlich kann die

Neuberechnung einer bisheri-

gen Ehepaarrente, die wegen
Beitragslücken des Mannes
gekürzt wurde, besonders bei
• Frauen mit voller Beitrags-

dauer oder
• Frauen, die weniger Bei-

tragslücken aufweisen als

der Mann,
zu einer Verbesserung führen.
Doch sind gerade bei der
Überführung laufender Ren-

ten neben der Besitzstandsga-
rantie vielfältige weitere Son-

dervorschriften zu beachten.
So können beispielsweise an
Ehepaare keine höheren Ein-
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zelrenten ausgerichtet wer-
den, wenn der Rente der Ehe-
frau die gleiche Rentenskala
zugrunde liegt wie für den
Ehemann. Dabei ist die Bei-

tragsskala nicht mit Beitrags-
zeiten zu verwechseln, auch
wenn diese einen wesentli-
chen Einfluss auf die Skalen-
wähl haben. Dank der Besitz-

Standsregelung bleibt jedoch
die bisherige Rente auf jeden
Fall gewährleistet.

Die Ausführungen in der

Zeitlupe müssen sich notge-
drangen auf Grundfragen
konzentrieren und können
auf Sonderfälle, wie beispiels-
weise Beitragslücken von
Mann und Frau, nicht in al-

len Einzelheiten eingehen.
Eine konkretere Stellungnah-
me wäre auch nur aufgrund
der bisherigen Rentenverfü-

gung und der Stellungnahme
Ihrer Ausgleichskasse mög-
lieh, wobei für rechtlich ver-
bindliche Auskünfte allein
Ihre Ausgleichskasse zustän-

dig bleibt. Ich empfehle da-

her, mit der Ausgleichskasse,
die über alle nötigen An-
gaben verfügt, einen Ge-

sprächstermin zu vereinba-
ren. Sie können von der Aus-

gleichskasse auch eine be-

schwerdefähige Verfügung
verlangen, und diese mit Be-

schwerde vom Richter über-

prüfen lassen.

Bei einer Tagung zur
10. AHV-Revision hat eine

Expertin der beruflichen Vor-

sorge erwähnt, die AHV sei

mit dieser Revision endgültig
komplizierter geworden als

die 2. Säule. Auch wenn diese

Aussage nicht überbewertet
werden darf, bestätigt sie je-
doch, wie komplex die AHV
mit der 10. Revision gewor-
den ist.

Dr. z'zzr. Rz/rfo/fTwor

Recht
Erbteilung

Mein Mann zznd mein SoZzn sind
gestorben. Meine Toctoer möch-

te eine Ri^enfumswoünwn^ kazz-

/ën. /dz foeafeic/z%e, noch einz-

ge Zeit in zznserenz Dans zzz D/ei-

bezz. 1st es nzögZz'cZz, eine Rrbtei-

Izzng vorzzzneizznen - nzzr mit
dem Ge/d, ohne das Haas? 7c/z

habe nämiidz das Wohn- zmd

Nzzfzzzngsz'edzt.

Die Erben können jederzeit
die Erbschaft teilen. Sie kön-
nen auch vereinbaren, dass

nur ein Teil der Erbschaft ge-
teilt wird. Es ist also möglich,
dass Sie und Ihre Tochter das

vorhandene Barvermögen
untereinander teilen. Die Tei-

lung kann durch sogenannte
Realteilung, d.h. indem nach

gemeinsamer Absprache je-

der Erbe einen Teil der Erb-

schaft auf den eigenen Na-

men übernimmt, oder durch
Abschluss eines schriftlichen
Vertrages, der nicht öffent-
lieh beurkundet werden
muss, erfolgen. Zweckmässig
wäre wohl der Abschluss
eines solchen Vertrages, wor-
in festgehalten wird, was ge-
teilt wird und wer was erhält.

Beim Haus könnte eine

«Erbteilung» schon erfolgt
sein, indem Ihre Tochter Ei-

gentümerin des Hauses ist,
während Sie jedoch daran das

Nutzniessungsrecht haben.
Ob dies vorliegt, womit eine

«Teilung» des Hauses entfiele,
wäre aufgrund der notariel-
len Urkunde zu prüfen. Dar-
überhinaus ist auch denkbar,
dass Ihre Tochter bereits jetzt
Eigentümerin der gesamten
Erbschaft ist, Ihnen jedoch
daran die Nutzniessung zu-
steht. Dies könnte der Fall

Ein Treppenlift...
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sein, wenn es sich bei der von
Ihnen erwähnten «notariel-
len Urkunde» um einen Ehe-

und Erbvertrag oder um ein
öffentliches Testament mit
entsprechenden Anordnun-
gen handeln sollte. In einem
solchen Fall könnten Sie auf
Ihr Nutzniessungsrecht teil-
weise verzichten und den
entsprechenden Teil des Bar-

Vermögens an Ihre Tochter
übertragen. Es ist deshalb
empfehlenswert, die vorlie-
gende «notarielle Urkunde»
zu prüfen und im Einklang
mit den bestehenden Rege-

lungen die weiteren Entschei-
de zu treffen.

Schenkung oder
Erbvorbezug?
fcü bin das zweite Ma/ verüezra-

tet. W/r /raberz aas erster and
zweiter Ehe ;e drei erwachsene

Rinder. Ein Sohn aas zweiter

Ehe p/anf ein eigenes Haus, and
wir möchten ihm dabei heZ/ën.

Jm Bh'ck aufdie übrigen Rinder

über/egen wir, ob eine Sehen-

hang oder ein Erbvorbeztzg das

Richtige ist. Da nach ge/tenden?

Recht beide Ehegatten g/eichge-
steht sind, ist es dann auch an-
gebracht, dass beide Ehegatten
im ß/ic/c aufden Tod ein Testa-

ment machen? Eai/s /a, wie
wirkt sich dies /wrd/e Erben aas,

wenn nur ein EZternteiZ stirbt
and die gemachte Sche/zkang a/s

Erbvorbezzzg angegebezz wird?
Müssen im Ea/Z eines iangdaa-
ernden An/ëntha/tes des verb/ei-

benden E/terntei/es in einem

Hehn, wenn das Ersparte er-

schöp/t ist, die Rinder /ar den

Unter/ra/f zah/en? Diese Eragezz

beschä/t/gezz ans sehr/

Da Sie und Ihre Frau gemein-
same und nichtgemeinsame
Kinder haben, ist es nach
meinem Dafürhalten gebo-

ten, dass Sie und Ihre Frau
über den Nachlass letztwillige
Verfügungen treffen, sei es

durch beidseitige Testamen-
te, sei es, was wahrscheinlich
zweckmässiger wäre, durch
Abschluss eines Ehe- und Erb-

Vertrages. Es ist anzunehmen,
dass die rechtliche Lage mit
Bezug auf das vorhandene
eheliche Vermögen verhält-
nismässig komplex sein dürf-
te, da wahrscheinlich das

vorhandene Vermögen sich
sowohl aus beidseitigen Ei-

gengütern als auch aus beid-

seitigen Errungenschaften
zusammensetzt, weshalb ich
Ihnen empfehle, sich durch
einen Anwalt oder Notar be-

raten zu lassen. Im weiteren
will ich Ihre konkreten Fra-

gen behandeln.
Schenkung und Erbvorbe-

zug sind als unentgeltliche
Zuwendungen zu Lebzeiten

synonyme Begriffe. Das Ge-

setz kennt den Begriff des

Erbvorbezuges nicht, weil er
einer Schenkung gleichzuset-
zen ist. Hingegen ist die

Schenkung (bzw. der Erbvor-
bezug) vom rückzahlungs-
Pflichtigen Darlehen zu un-
terscheiden. Wesentlich ist
somit nicht so sehr, ob die

unentgeltliche Zuwendung
als Schenkung oder Erbvorbe-

zug bezeichnet wird, viel-
mehr ob diese Zuwendung
ausgleichungspflichtig ist.
Nach Gesetz wäre die von
Ihnen in Betracht gezogene
Schenkung an ein Kind
ausgleichungspflichtig. Der
Schenker kann jedoch den
Beschenkten von der Ausglei-
chungspflicht befreien. Aus-

gleichungspflicht bedeutet,
dass sich der Beschenkte im
Nachlass des Schenkers die
Schenkung anrechnen lassen

muss oder sie in den Nachlass
einwerfen muss.

Sollten Sie demnach die

Zuwendung an den Sohn vor-
nehmen, so müssen Sie sich

überlegen, ob Sie sie als aus-

gleichungspflichtig erklären

wollen oder nicht. Besteht
keine Ausgleichungspflicht,
so wäre die Schenkung im
Erbfall von den Miterben in-
soweit anfechtbar, als infolge
der Zuwendung die Pflicht-
teile der Miterben verletzt
wären. In diesem Umfang
wäre die nicht ausgleichungs-
Pflichtige Schenkung herab-
setzbar, d. h., der Beschenkte
müsste den entsprechenden
Ausgleich leisten, damit die
Miterben ihren Pflichtteil er-
halten. Es liegt auf der Hand,
dass sich in diesem Zusam-

menhang im Erbfall heikle
Fragen stellen können, wes-
halb ich meine vorgängige
Empfehlung, sich rechtlich
beraten zu lassen, wiederho-
len möchte.

Zu Ihrer weiteren Frage

muss ich Ihnen bestätigen,
dass die Kinder gegenüber
den Eltern grundsätzlich un-
terstützungspflichtig sind, so-

fern das Einkommen und
Vermögen der Eltern zur
Deckung ihrer Lebenshai-
tungskosten wie, unter ande-

rem, Heim- und Pflegekosten
nicht genügt. Zu beachten ist
jedoch, dass zum elterlichen
Einkommen neben der AHV-
Rente und einer allfälligen
Rente der Pensionskasse auch
die Ergänzungsleistungen
und allfällige Beihilfen nach
kantonalem Recht gehören.
Sollte deshalb das «ordentli-
che» Einkommen der Eltern
(AHV, Pensionskasse) zur
Deckung der Kosten nicht
genügen, so können die El-

tern Antrag auf Gewährung
von Ergänzungsleistungen
stellen, wodurch die Kinder
ganz oder weitgehend von ih-
rer Unterstützungspflicht be-

freit werden. Bei der Bernes-

sung der Ergänzungsleistung
wird ein bestimmter Betrag
des vorhandenen Vermögens
als Freibetrag bei der Berech-

nung nicht berücksichtigt,
während das darüber hinaus-
gehende Vermögen zu einem
bestimmten Bruchteil ange-
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rechnet wird. Die Meinung
ist dabei, dass der Anspruchs-
berechtigte einen Teil des

Vermögens für seine laufen-
den Kosten verbrauchen
kann. Bei der Bemessung der

Ergänzungsleistung wird zu-
dem unter Umständen eine

zu Lebzeiten vorgenommene
Schenkung als Vermögens-
verzieht nach bestimmten
Regeln angerechnet. Auf-
grund meiner Empfehlung,
sich persönlich fachkundig
beraten zu lassen, verzichte
ich hier darauf, die skizzier-
ten Bestimmungen zur Be-

rechnung von Ergänzungs-
leistungen detailliert darzu-
legen.

Dr. zur. Marco ßiaggf

Medizin

tfLi
Dr. med. Fritz Huber

Schwierigkeiten
mit der Harnblase
/ch werde dieses /ahr 70 zznd fein

gesund und /rt, nur mit der B/a-

se hahe z'ch Scüw/erzg/cezfen. /ch

verspüre Drang und muss frofz-
dem drücken wie wiid. Dann
scüweZZen die Krampfadern am
recZzfen Bein an und werden da-

durch immer grösser. Auch Zinks

Bekomme ich nun Krampfadern
äarch dieses Drücken, manch-
mai kommen nur Tropfen.
Durch dieses Drücken sind nun
die Hämorrhoiden rausgetrefen.

AherderArztgah mir nzzr Zapf-

chen /ur die Hämorrhoiden. Zeh

trinke/eden Tag seit fahren min-
destens 2 his 3 Liter. Hahe vieZ

Kreuzschmerzen, manchmaZ

pZötzZz'ch und kurz oder anhai-
tend. Könnten diese Schmerzen

auch von den Nieren herrühren?
Beim Gehen verspüre ich den

Schmerz weniger. Wenn ich mit
meinem Freund zusammen hin
(mit Kondom), hahe ich genau
anderthaih Tage später eine

richtige BZasenentzündung.
Diese geht ohne Antibiotika
nicht mehr weg.

Es ist höchst erfreulich, wenn
man wie Sie im Alter von 70

Jahren sich gesund und fit
fühlt und zusammen mit
einem lieben Partner auch
die Freuden des Lebens ge-
niessen kann. Ich begreife
deshalb sehr wohl, dass die

lästigen Blasenstörungen Ihre
Lebensqualität beeinträch-
tigen.

Hinter solchen Störungen
verbirgt sich oft ein Teufels-

kreis, der nicht einfach zu
durchbrechen ist. Wenn aus

irgendeinem Grunde die Bla-

senentleerung nicht vollstän-
dig ist, dann löst der «Rest-

harn» einen steten Harn-
drang aus. Gründe für die un-
genügende Entleerung der
Blase gibt es bei der Frau meh-
rere: ein Gebärmuttervorfall,
eine massive Darmverstop-
fung mit harten Kotballen im
Mastdarm, aber auch Stress

bei der Arbeit und damit ver-
bundener Zeitmangel, der die

rechtzeitige Blasenentleerung
unmöglich macht. Diese Fak-

toren dürften bei Ihnen per-
sönlich kaum zur Frage ste-

hen, dagegen ist es möglich,
dass Sie an einem sogenann-
ten Reflux leiden. In diesen
Fällen bestehen eine gewisse
Überempfindlichkeit der Bla-

senmuskulatur und Verände-

rungen an den Einmün-
dungsstellen der Harnleiter
in die Blase. Beim Zusam-
menziehen der Blasenwand-
muskulatur wird der Harn

durch einen oder beide Harn-
leiter zur Niere zuriickge-
presst; erschlafft die Blase,
läuft der hochgepresste Urin
wieder in die Blase zurück
und löst sofort wieder Harn-
drang aus. Wenn die Harn-
blase überfüllt ist, kann sich
ein intensiver Schmerz ent-
wickeln, der in den Rücken
ausstrahlt. Normalerweise ist
der Urin frei von Bakterien,
Resturin dagegen ist ein idea-
1er Nährboden für diese Kei-

me. Blasenkatarrhe und bis
in die Nieren aufsteigende
Harnwegsinfektionen sind
die unerwünschten Folgen
dieser Situation und ver-
schlimmem die Störung zu-
sätzlich.

Nach Ihrer Beschreibung
ist also zu vermuten, dass Sie

unter einer Verkrampfung
der Blasenmuskulatur und
einer gewissen Resturinbil-
dung leiden. Meiner Mei-
nung nach könnte Ihnen
ein «Toilettentraining» erste

Erleichterungen bringen.
Dieses gestaltet sich folgen-
dermassen: Regelmässige Bla-

senentleerungen alle 2 bis 3

Stunden. Vermeiden Sie es,

durch übermässiges Pressen

eine vollständige Entleerung
erzwingen zu wollen. Reduk-

tion der Trinkmenge auf etwa
anderthalb Liter pro Tag.

Daneben scheinen mir
aber zusätzliche Abklärungs-
Untersuchungen indiziert zu
sein. Heute ist es möglich, mit
einem Ultraschallgerät völlig
schmerzlos den Resturin zu
bestimmen. Eine Frauenärz-

tin oder ein Frauenarzt mit
guten urologischen Kenntnis-
sen sollte überprüfen, ob die
anatomischen Verhältnisse
im Bereiche der ableitenden
Harnwege in Ordnung sind.
Durch die rechtzeitige Fest-

Stellung solcher Veränderun-

gen und ihre Sanierung kann
verhindert werden, dass län-
gerfristig ein wesentlicher
Nierenschaden entsteht. (Er-

Weiterung des Nierenbeckens,
Steinbildung usw.)

Besprechen Sie Ihre Situa-
tion so rasch als möglich mit
Ihrem Hausarzt. Er kann Ih-
nen kurzfristig krampflösen-
de Medikamente verschrei-
ben, die den Harnblasen-
schliessmuskel entspannen,
oder Hormonpräparate, die
zu einer Normalisierung der

angegriffenen Schleimhäute
führen. Mit ihm sollten Sie

auch das Problem der zusätz-
liehen Abklärungsuntersu-
chungen zu lösen versuchen.

Es gibt sie weiterhin,
die konventionellen
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aus Stoff, Jersey und Barchent
sogar in Übergrössen, direkt ab Fabrik

MASSKONFEKTION VOGELSANG ER

Postfach 1064, CH-8580 Amriswil, Tel. 071/411 13 94

Bestelltalon
Senden Sie mir kostenlos: Stoffkollektion und Preisliste

Name/Vorname:

Strasse/N r.:

PLZ/Ort:

ZEITLUPE 1-2/98 55


	Recht

